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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1987

Norm

ArbVG §95

ArbVG §97 Abs1 Z7

Rechtssatz

Auch wenn über die Richtlinien für die Vergabe von Werkswohnungen der Abschluß einer eigenen

Betriebsvereinbarung zulässig ist (§ 97 Abs 1 Z 7 ArbVG), ändert dies nichts daran, daß Werkswohnungen nach wie vor

im Rahmen einer Wohlfahrtseinrichtung vergeben werden können.
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